
Gemeinde Sukow

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Suk GV 572/23
25.05.2023
öffentlich

Gemeindliches Einvernehmen zum Bauantrag BA 230370
Neubau Carport zur Unterstellung der familieneigenen Kraftfahrzeuge 
mit Antrag auf Befreiung
Gemarkung Sukow, Flur 2, Flurstück 689/172 (Hauptstr. 66 A)

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Bauamt
Frau Priehn

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau,Umwelt und Kultur der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Sukow (Vorberatung)

13.06.2023

Gemeindevertretung Gemeinde Sukow (Entscheidung) 27.06.2023

Sachverhaltsdarstellung:
Auf dem o. g. Grundstück ist der Neubau eines Carports zur Unterstellung der 
familieneigenen Kraftfahrzeuge geplant. Der Bauantrag enthält einen Antrag auf Befreiung 
bezüglich des festgesetzten Sichtdreiecks.

Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 „Flakenfort“.
Im Teil B – Text wurde folgendes festgesetzt: 
„8. Im Bereich „Planstraße – vorhandener Weg“ werden Sichtdreiecke festgesetzt. Im Bereich 
der Sichtdreiecke sind die Einfriedungen (Hecke, Zäune) auf eine maximale Höhe von 70 cm 
zulässig.“ 

Der Bauherr stellt einen Antrag auf Befreiung von der Festsetzung Punkt 8. Er begründet 
dies damit, dass:

- keine städtebaulichen Aspekte sowie keine Gründe des Allgemeinwohls 
entgegenstehen

- die Ablehnung des Bauantrags die Nutzung des Grundstücks versagen würde und 
dies eine nicht beabsichtigte Härte darstellt

Eine Befreiung von diesen Festsetzungen kann gemäß § 31 Abs. 2 BauGB erteilt werden, 
wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit, einschließlich der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung und des Bedarfs zur 
Unterbringung von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden die Befreiung erfordern oder die 
Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder die Durchführung des Bebauungsplans zu einer 
offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und wenn die Abweichung auch unter 
Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.
Das ist vorliegend der Fall.



Gemäß der Stellungnahme des Landkreises, FD 33, Straßenverkehrsbehörde, zur vorher 
beantragten isolierten Abweichung bestehen keine Bedenken bezüglich dem Vorhaben 
unter Hinzunahme der vorgelegten Unterlagen mit Darstellung der Sichtdreiecke und 
ständiger Gewährleistung derselben. 

Die Zustimmung zur Befreiung von der Festsetzung Punkt 8 hat Vorbildwirkung für 
zukünftige Vorhaben.

Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB für dieses Vorhaben ist bis zum 
15.07.2023 erforderlich.  

Finanzielle Auswirkungen: keine 

Anlage/n: Antragsunterlagen 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sukow erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum 
Bauantrag BA 230370 für den Neubau eines Carports zur Unterstellung der 
familieneigenen Kraftfahrzeuge auf dem Flurstück 689/172 der Flur 2 in der Gemarkung 
Sukow.

Dem Antrag auf Befreiung gemäß § 31 BauGB hinsichtlich der Festsetzung Punkt 8 des 
Bebauungsplans Nr. 1 der Gemeinde Sukow (Stand 2. Änderung) zu Sichtdreiecken wird 
bezüglich des Vorhabens stattgegeben. 
Die Einfriedungen (Hecke, Zäune) sind weiterhin innerhalb des in der Planzeichnung 
dargestellten Sichtdreiecks nur auf eine maximale Höhe von 70 cm zulässig und ggfs. zu 
reduzieren.
 















Gemeinde Sukow

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Suk GV 577/23
13.06.2023
öffentlich

Beschluss zur neuen Richtlinie des Breitbandausbaus

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Bauamt
Herr Bahls

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Sukow (Entscheidung) 26.06.2023

Sachverhaltsdarstellung:
Am 31. März 2023 ist die neue Richtlinie zur Förderung des Gigabitausbaus in Deutschland 
in Kraft getreten (Gigabit-RL 2.0). Damit wird der Ausbau mit ultraschnellem Internet nun 
überall dort unterstützt, wo derzeit noch keine Versorgung mit Bandbreiten von mindestens 
200 Mbit/s symmetrisch bzw 500 Mbit/s im Download möglich ist.
Der aktuellen Richtlinie zur Gigabitförderung ist die Richtlinie vom 31. März 2023 
vorangegangen. Durch sie wurde der Ausbau überall dort unterstützt, wo noch keine 
Versorgung mit mindestens 100 Mbit/s gewährleistet war.
Der Landkreis ist bereit, für die betroffenen Gemeinden Fördermittel des Bundes und des 
Landes zu beantragen und bei Bewilligung das Förderprojekt durchzuführen und 
abzurechnen.

Das Land M-V wird die Fördermittel des Bundes durch ein eigenes Förderprogramm 
ergänzen.  

Finanzielle Auswirkungen:
Der vom Bund vorgegebene kommunale Eigenanteil in Höhe von 10% soll durch das Land 
vorfinanziert und aus dem Kommunalen Aufbaufonds bezahlt werden. Eine unmittelbare 
Belastung der kommunalen Haushalte soll wie bereits im jetzt laufenden Breitbandausbau 
nicht stattfinden.   

Anlage/n: Gigabit-RL 2.0 

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde Sukow beschließt den Breitbandausbau von mind. 1000 Mbits/s im 
Gemeindegebiet. Der Landkreis Ludwigslust Parchim wird beauftragt, die Fördermittel für 
das Projekt einzuwerben, die Maßnahme entsprechend auszuschreiben, durchzuführen und 
abzurechnen. 
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